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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 5. Oktober wurde in Berlin eine neue Arbeitsrechtliche Kommission DW EKA kon​stituiert. Per Beschluss der Diakonischen Konferenz waren die großen, überregionalen Interessenvertretungen der Beschäftigten in der Diakonie vom weiteren Verfahren der Arbeitsrechtsetzung ausgeschlossen worden, weil sie zu nachdrücklich Kritik am 3. Weg geäußert hatten.
Die Personen, die in der ARK mitmachen, haben wahrscheinlich jeder für sich genommen, ein ehrliches Interesse, etwas zu tun  für die Interessen der Beschäftigten in der Diakonie. Gleichzeitig werden sie auch selber Zweifel haben, ob das in dieser Kommission überhaupt geht. Wie sie diesen „inneren Konflikt“ lösen können,  können nur sie selber entscheiden. Wir sind der Überzeugung, dass in und mit dieser Kommission kein einziges der drängenden Probleme gelöst werden kann, wegen der Übermacht des VDDD.
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chen Kommission setzt sich nun zusammen aus:

@ zwei Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretungen aus Sachsen,

@ cinem Vertreter der Gesamtmitarbeitervertretung
Mecklenburg,

@ cinem Vertreter des Landesverbandes kirchlicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vkm) in Bayern,

@ cinem Vertreter und einer Vertreterin des vkm in
Hessen-Nassau,

@ drei Vertretern des Landesverbandes vkm in Rhein-
land-Westfalen-Lippe,

@ cinem Vertreter des Diakonischen Arbeitnehmerver-
bandes in Bayern e.V. und

@ zwei Vertretern des Marburger Bundes.

Quelle: Homepage des vkm Rheinland-Westfalen-Lippe;
Erkldrung der Bundeskonferenz der Arbeitsgemein-
schaften der Mitarbeitervertretungen/Gesamtausschiis-
se im Bereich des Diakonischen Werkes der EKD vom
8.9.2010



Die Legitimation der Dienstnehmerseite in der neuen ARK, die von der Diakoniefüh​rung in Umsetzung des o. g. Beschlusses zusammengestellt wurde, wird bundesweit in Frage gestellt.
Zur sachlichen Darstellung des bestehenden Legimitationsdefizites möchten wir hier eine Aufstellung der neuen Mitglieder der ARK mit ihren jeweiligen verbandlichen Hintergründen veröffentlichen.

Dazu übernehmen wir hier die nüchterne Darstellung der Situation durch die Fach​zeitschrift ZMV, Ausgabe 5/2010:
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einiger Landesverbande an der ARK

Der Bundesvorstand des Verbandes kirchlicher Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Deutschland (vkm Deutsch-
land) hat sich ,von der Teilnahme einzelner Landesver-
bénde an der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diako-
nischen Werkes der EKD*" distanziert. In der Presseerklé-
rung heif}t es, der Verband habe sich mit seinen Landes-
verbinden Nordelbien, Kurhessen-Waldeck und Baden
Lunmissverstandlich seit Jahren fiir eine echte tarifver-
tragliche Regelung im Sinne des Zweiten Weges" ausge-
sprochen. Er bedauere die Entscheidungen der vkm-
Landesverbinde Rheinland-Westfalen-Lippe, Hessen-
Nassau und Bayern, Dienstnehmervertreter in die Ar-
beitsrechtliche Kommission des Diakonischen Werkes
der EKD zu entsenden und teilt mit, dass er ,fir die
Einfiihrung von Tarifvertrigen, sowohl auf der EKD-
Ebene als auch auf landeskirchlicher Ebene, mit seinen
Tarifkommissionen jederzeit zur Verfiigung steht".

Quelle: Presseerkldrung des Bundesvorstandes des vkm
Deutschland vom 10.9.2010
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Analysiert man das Wahlergebnis, so muss festge-
stellt werden, dass die meisten der ,auserwahlt" ge-
wihlten Représentanten der diakonischen Arbeit-
nehmerschaft das Arbeitsrecht, das sie nun gestalten
wollen - die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakoni-
schen Werkes der EKD (AVR.DW.EKD) - in ihren
Regionen gar nicht oder nur in einem geringen
Umfang anwenden: Im Diakonischen Werk Bayern
findet eine eigene AVR Anwendung.

In Hessen-Nassau gilt die Kirchlich-Diakonische
Arbeitsvertragsordnung der Ev. Kirche von Hessen
und Nassau (KDAVO). Im Bereich des Diakonischen
Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe gestalten viele
Rechtstrager ihre Arbeitsverhaltnisse auf der Grund-
lage des Bundes-Angestellten-Tarifvertrages in
kirchlicher Fassung (BAT-KF).

Es muss aber auch die Frage gestellt werden, ob es
gerechtfertigt ist, dass eine rein berufsstdndische Ge-
werkschaft wie der Marburger Bund, die nur 0,X Pro-
mille von Beschiiftigten in der Diakonie vertreten kann,
17 % der Sitze in der Kommission einnimmt und das
noch, obwohl sie im letzten Jahr in Hamburg einen
Streik zur Durchsetzung eines Tarifvertrages in ei-
nem Diakonischen Krankenhaus durchgefiihrt hat.
In Anbetracht der vorgenannten, eher peinlichen
Fakten setzt dann die Feststellung, dass in der Dia-
konie mehr als zwei Drittel der Beschiftigten weib-
lich sind, auf der Dienstnehmerseite der Arbeitsrecht-
lichen Kommission aber nur eine Frau vertreten ist,
dem Ganzen eine eigentlich beschamende Krone auf.




Können Sie sich, könnt ihr euch vorstellen, dass eine solche Gruppe für ca. 150.000 Menschen, die in der Diakonie arbeiten und von den Entscheidungen dieses Gremiums betroffen wären , sprechen und handeln dürfen?
Wenn sich an dem aktuellen Zustand etwas ändern soll, sind alle aufgefordert, dafür aktiv zu werden!

Mit freundlichen Grüßen
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